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RS OGH 2013/8/29 8Ob78/13y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.2013

Norm

ABGB §364 Abs2 B

Rechtssatz

Ein Abwehranspruch wegen unzulässiger mittelbarer Immissionen nach § 364 Abs 2 ABGB aus relevanten

Beeinträchtigungen durch wilde Tauben setzte eine Tierhaltung oder ein sonstiges Anlocken durch den Störer oder

einen sonst gescha5enen Störungszustand durch eine unübliche Nutzung oder eine unübliche Bep6anzung des

Nachbargrundstücks oder durch eine besondere Rechtswidrigkeit voraus.
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